
 

  

S 17 KA 12/18 und S 17 KA 13/18

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Hessen
Sozialgericht Sozialgericht Marburg
Sachgebiet Vertragsarztangelegenheiten
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Wirtschaftlichkeitsprüfung

Einzelfallprüfung
Psychosomatische Grundversorgung
GOP 35110 EBM
Reproduktionsmediziner 

Leitsätze 1.    Die GOP 35110 EBM ist im Rahmen
der Reproduktionsmedizin neben den
GOP 08230 EBM und GOP 01822 EBM
abrechenbar. 
2.    Soweit psychosomatische
Krankheitszustände im Rahmen der
Reproduktionsmedizin behandelt werden
müssen, sind diese Beratungen nicht
regelhaft über die Grundpauschalen
abgegolten. 
3.    Führen die Prüfgremien ausdrücklich
eine Einzelfallprüfung durch, haben Sie im
konkreten Behandlungsfall die
Behandlungsdokumentation auf die
Wirtschaftlichkeit des Ansatzes der GOP
35110 EBM hin zu überprüfen. 
4.    Die Abrechnung der GOP 35110 EBM
setzt nicht die Kodierung einer F-
Diagnose voraus.
 

Normenkette § 106 Abs. 2 Satz 4 SGB V
Prüfvereinbarung nach § 106 Abs. 3 SGB
V

1. Instanz

Aktenzeichen S 17 KA 12/18 und S 17 KA 13/18
Datum 12.10.2022

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -
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3. Instanz

Datum -

Die BeschlÃ¼sse des Beklagten jeweils vom 28. Dezember 2017 werden
aufgehoben und der Beklagte jeweils verpflichtet, den KlÃ¤ger unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden.Â 

Im Ã�brigen werden die Klagen abgewiesen.

Der Beklagte trÃ¤gt jeweils 80% der Gerichtskosten, der KlÃ¤ger 20%. Der Beklagte
trÃ¤gt jeweils 80% der erstattungsfÃ¤higen auÃ�ergerichtlichen Kosten des
KlÃ¤gers.

Â 
Tatbestand

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die RechtmÃ¤Ã�igkeit einer reprÃ¤sentativen
EinzelfallprÃ¼fung der GOP 35110 EBM in den Jahren 2012 und 2013/2014.Â 

Der KlÃ¤ger ist seit dem 4. Oktober 2006 in einer Einzelpraxis als GynÃ¤kologe in A-
Stadt niedergelassen und nimmt seitdem an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung
teil. Er betreibt ein Kinderwunschzentrum.Â 

Da der KlÃ¤ger mit der Abrechnung der GOP 35110 EBM in den Jahren 2012 und
2013 in allen Quartalen jeweils um ca. +4.000 bis 5.000% Ã¼ber den
Durchschnittswerten der maÃ�geblichen Vergleichsgruppe/Fachgruppe (FG) der
vollzugelassenen GynÃ¤kologen lag, leitete die PrÃ¼fungsstelle jeweils von Amts
wegen ein PrÃ¼fverfahren in Gestalt einer reprÃ¤sentativen EinzelfallprÃ¼fung ein.
Sie teilte dem KlÃ¤ger eine Patientenliste der zu prÃ¼fenden Patienten mit.Â 

Der KlÃ¤ger wendete ein, dass die vom BSG aufgestellten Anforderungen an die
reprÃ¤sentative EinzelfallprÃ¼fung nicht eingehalten worden seien. Ferner hÃ¤tten
die Patientinnen, die seine Praxis aufsuchten, einen Leidensweg von mehreren,
meist zwei bis drei Jahren hinter sich. Sie seien zunÃ¤chst in allgemein
frauenÃ¤rztlicher oder allgemeinÃ¤rztlicher Behandlung und Diagnostik gewesen
und hÃ¤tten sich erst, nachdem allgemeine MaÃ�nahmen zur Herstellung der
EmpfÃ¤ngnisfÃ¤higkeit gescheitert seien, in seine Behandlung begeben. Aufgrund
der dargelegten UmstÃ¤nde sei zu diesem Zeitpunkt in der Regel die psychische
Gesundheit der Patientinnen bereits stark angegriffen und es lÃ¤gen hÃ¤ufig
korrelierende psychosomatische Krankheitsbilder vor. Der unerfÃ¼llte
Kinderwunsch rufe bei den Betroffenen eine KrÃ¤nkung mit Ausbildung von
Minderwertigkeitskomplexen und lnsuffizienzgefÃ¼hlen hervor.

Die SterilitÃ¤t mÃ¼sse von dem betroffenen Paar als Krise bewÃ¤ltigt werden. Dies
sei nur unter Einbeziehung von psychosozialen und psychosomatischen
Gesichtspunkten mÃ¶glich. Der langjÃ¤hrig unerfÃ¼llt gebliebene Kinderwunsch
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mit seine verschiedenen frustran verlaufenden Behandlungsversuchen stelle ein
komplexes Krankheitsgeschehen dar, bei dem nach Ã¤rztlicher Erfahrung
psychische Belastungen hÃ¤ufig eine (mit-)tragende Rolle spielten.

Die Patienten seien in 4 Gruppen einzuteilen:Â 
1. Kinderwunschpatientinnen, die zum ErstgesprÃ¤ch vor eingeleiteter Behandlung
kÃ¤men. Bei diesen Patientinnen seien im Rahmen der verbalen Intervention
psychologische Faktoren zu klÃ¤ren, es mÃ¼ssten partnerschaftliche Probleme
eruiert werden. Gesellschaftliche, soziale und kulturelle Aspekte der
Kinderwunschbehandlung und deren Folgen wÃ¼rden thematisiert. Psychosoziale
Faktoren und bestehende oder aufkommende psychische Belastungen wÃ¼rden
verbal bearbeitet.
2. Kinderwunschpatientinnen â�� ZweitgesprÃ¤ch bei erfolgloser Behandlung. Diese
Gruppe stelle den grÃ¶Ã�ten Teil der Frauen in der PrÃ¼fgruppe dar.
GrundsÃ¤tzlich stelle ein solcher frustraner Versuch aber stets eine groÃ�e
psychische Belastung dar. Diese fÃ¼hre Ã¼ber StÃ¶rungen in der SexualitÃ¤t zu
Problemen in der Paarbeziehung als solcher bis hin zu depressiven Phasen, denen
mit der verbalen Intervention begegnet werden mÃ¼sse.
3.GynÃ¤kologische Patientinnen mit Migrationshintergrund und psychosozialer
Belastung. Aufgrund ihres kulturellen und religiÃ¶sen Hintergrundes hÃ¤tten diese
Frauen Probleme in ihrer Rolle und ihrem SelbstverstÃ¤ndnis als Frau auch bzw.
insbesondere im VerhÃ¤ltnis zu ihren Partnern.
4. Maligne oder schwere chronische gynÃ¤kologische Erkrankung. Die 3 geprÃ¼ften
Patientinnen hÃ¤tten an schweren lebensbedrohlichen Erkrankungen gelitten, die
an sich eine psychische Belastung darstellten.

Die PrÃ¼fungsstelle befasst fÃ¼r das Jahr 2012 einen PrÃ¼freferenten
(GynÃ¤kologe) mit der PrÃ¼fung der FÃ¤lle. Dieser fÃ¼hrte in seiner
Stellungnahme vom 16. Juli 2015 aus, dass die Ziffer 08230 EBM fÃ¼r die
Reproduktionsmediziner eine deutliche Aufwertung der Grundpauschale im
Vergleich zu Ã¼brigen Fachgruppe bedeute. Durch eine Kombination mit der Ziffer
01822 EBM werde die Grundwertigkeit des Patientenkontaktes deutlich erhÃ¶ht. Die
taggleiche Verbindung der GOP 35110 EBM mit diesen Ziffern erscheine nicht
gerechtfertigt. Ein Ansatz der Ziffern der Reproduktionsmedizin sei grundsÃ¤tzlich
nur nach entsprechender Beratung Ã¼ber die Inhalte und Konsequenzen der
Therapie mÃ¶glich. Die Punktwerte seien darauf entsprechend ausgerichtet, ein
taggleicher Ansatz der GOP 35110 deshalb nicht nachvollziehbar. Der alleinige
Ansatz der GOP 35110 EBM sei im Einzelfall zu bewerten. Die deutliche HÃ¤ufung
im vorliegenden PrÃ¼fungsfall mÃ¼sse durch einen Vergleich mit anderen
Reproduktionsmedizinern erfolgen.Â 

Mit Bescheid vom 21. September 2015 (fÃ¼r das Jahr 2012) und Bescheid vom 7.
Dezember 2016 (fÃ¼r das Jahr 2013) setzte die PrÃ¼fungsstelle Regresse in HÃ¶he
von 18.659,36â�¬ bzw. 79.742,92â�¬ fest, wobei sie ihrer BegrÃ¼ndung im
Wesentlichen die EinschÃ¤tzung des Beratungsarztes zugrunde legte. Â 

Der KlÃ¤ger legte jeweils Widerspruch ein. Der Beklagte habe eine sachlich-
rechnerische PrÃ¼fung durchgefÃ¼hrt, fÃ¼r die er nicht zustÃ¤ndig sei. Ausgehend
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vom Bescheid der PrÃ¼fungsstelle werde nicht die Wirtschaftlichkeit gerÃ¼gt,
sondern grundsÃ¤tzlich die ZulÃ¤ssigkeit der Abrechnung der GOP 35110 EBM in
Frage gestellt. BegrÃ¼ndet wÃ¼rde die HonorarkÃ¼rzung nÃ¤mlich im
Wesentlichen damit, dass sich im Rahmen der durchgefÃ¼hrten EinzelfallprÃ¼fung
nur in vereinzelten FÃ¤llen die gemÃ¤Ã� Â§ 22 PT-RL aufgefÃ¼hrten Indikationen
hÃ¤tten finden lassen. AuffÃ¤llig sei gewesen, dass die GOP 35110 EBM in der
Regel mit dem ICD-Code Z31.6, also Allgemeine Beratung im Zusammenhang mit
Fertilisation dokumentiert sei. Eine verbale Intervention bei der Diagnose Z31.6 sei
aber bei psychosomatischen KrankheitszustÃ¤nden ohne Vorliegen eine weiteren F-
Diagnose, wie sie explizit in Â§ 22 PT-RL genannt sei, nicht zulÃ¤ssig. Die
PrÃ¼fungsstelle habe damit eine weitergehende sachlich-rechnerische Berichtigung
vorgenommen, die sie als WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung â��getarntâ�� habe.Â 

Der Beklagte wies die WidersprÃ¼che mit BeschlÃ¼ssen jeweils vom 28. Dezember
2017 Ã¼berwiegend zurÃ¼ck. Die Psychosomatik kÃ¶nne kein automatischer
Bestandteil der Reproduktionsmedizin sein, da hier in der Regel klare organische
Ursachen vorlÃ¤gen. Beratungen zu diesem Thema fÃ¤nden typischerweise beim
zuweisenden GynÃ¤kologen Ã¼ber die GOP 08521 EBM sowie beim
Reproduktionsmediziner Ã¼ber die GOP 08520 EBM statt. Der standardmÃ¤Ã�ige
Ansatz der Ziffer 35110 EBM sei daher als unwirtschaftlich anzusehen.Â 

Im Zeitraum 2013 und 2014 sei die GOP 35110 EBM 6.186-mal ohne entsprechende
F-Diagnose angesetzt worden. Damit zeige sich, dass die erheblichen
Ã�berschreitungen nicht auf Besonderheiten in der Patientenstruktur oder
Behandlungsausrichtung, sondern auf dem Abrechnungsverhalten des KlÃ¤gers
beruhten.Â 

Gegen diese BeschlÃ¼sse richten sich die zum Sozialgericht Marburg am 15. Januar
2018 erhobenen Klagen zu den Aktenzeichen S 17 KA 12/18 (2012) und S 17 KA
13/18 (2013 und 2014).

Der KlÃ¤ger vertieft im Wesentlichen seinen Vortrag aus dem
Verwaltungsverfahren. Entgegen den AusfÃ¼hrungen des PrÃ¼farztes stehe die
Abrechnung der GOP 08230 EBM ebenso wenig wie die Abrechnung der GOP 01822
EBM oder die Abrechnung der GOP 08521 EBM einer weitergehenden Abrechnung
der GOP 35110 EBM entgegen. Der Zuschlag zur Grundpauschale im Rahmen der
Reproduktionsmedizin solle keinesfalls die notwendigen Leistungen, die im Rahmen
der psychosomatischen Grundversorgung durch die verbale Intervention
entstÃ¼nden, mit abgelten. Die Aufwertung der Grundpauschale durch den
Zuschlag nach Ziffer 08230 EBM finde sich im allgemeinen gynÃ¤kologischen
Kapitel. Sie solle gegenÃ¼ber der â��normalen frauenÃ¤rztlichenâ�� Behandlung
den generell erhÃ¶hten Betreuungs- und Behandlungsaufwand, der im Rahmen der
Reproduktionsmedizin per se entstehe, abgelten. Weder aus der Leistungslegende
selbst, noch aus der PrÃ¤ambel, noch aus entsprechenden Kommentierungen lasse
sich herleiten, dass mit der Zuschlagziffer nach 08230 EBM auch die im Rahmen der
Reproduktionsmedizin hÃ¤ufig notwendige psychosomatische Behandlung im Sinne
der verbalen Interventionen (GOP 35110 EBM) auszugleichen seien.
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Die GesprÃ¤che, die im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung mit den
Patientinnen gefÃ¼hrt wÃ¼rden, sollten damit nicht abgegolten sein.

Auch mit der im PrÃ¼fbericht ausdrÃ¼cklich erwÃ¤hnten Ziffer 01822 EBM
(Beratung) sei eine ganz andere Zielrichtung und ein ganz anderer Beratungsinhalt
verbunden.

Die Ziffer 01822 EBM beinhalte eine Beratung im Rahmen der
EmpfÃ¤ngnisregelung. Die Beratungen und die GesprÃ¤che, die seitens des
KlÃ¤gers im Rahmen einer verbalen Intervention nach Ziffer 35110 EBM gefÃ¼hrt
wÃ¼rden, seien hiermit in keinster Weise deckungsgleich.

Vielmehr orientiere sich die verbale Intervention bei psychosomatischen
KrankheitszustÃ¤nden unter Nutzung des Arzt-Patienten-Kontaktes immer an der
Diagnose des unerfÃ¼llten Kinderwunsches und sei fester rechtlicher Bestandteil
der Richtlinie zur DurchfÃ¼hrung der assistierenden Reproduktionsmedizin in der
Novelle von 2006.

In dieser Richtlinie sei verbindlich dargelegt, welche MaÃ�nahmen im Rahmen einer
Behandlung mit den Methoden der assistierenden Reproduktionsmedizin zu
erbringen seien. Verwiesen werde insoweit auf Punkt 3.2.2 der beigefÃ¼gten
Richtlinie â��Musterrichtlinie zur DurchfÃ¼hrung der assistierenden
Reproduktionsmedizinâ��. Danach seien insbesondere Beratungen zu folgenden
Punkten zu geben:Â 
â��Â Â  Â physische Belastung unter der Therapie
â��Â Â  Â mÃ¶gliche Auswirkung auf die Paarbeziehung
â��Â Â  Â mÃ¶gliche Auswirkung auf die SexualitÃ¤t
â��Â Â  Â mÃ¶gliche depressive Reaktion bei Misserfolg
â��Â Â  Â mÃ¶gliche Steigerung des Leidensdrucks der Kinderlosigkeit bei
erfolgloser Behandlung
â��Â Â  Â mÃ¶gliche psychosoziale Belastung bei Mehrlingen.

Auf die vorgenannten Problematiken mÃ¼sse nicht nur im Rahmen der
reproduktionsmedizinischen Behandlung hingewiesen werden. Vielmehr trÃ¤ten
diese gerade im Rahmen der reproduktionsmedizinischen Behandlung fast regelhaft
bei allen Patientinnen auf und diese Problematiken mÃ¼ssten dann im Sinne einer
verbalen Intervention nach Ziffer 35110 EBM besprochen und aufgearbeitet werden.
Die entsprechende Leistung sei verpflichtend von dem Arzt zu erbringen, der
letztlich die MaÃ�nahme im Rahmen der Kinderwunschbehandlung erbringe.

Insoweit seien diese Leistungen streng von der Ziffer 01822 EBM ebenso wie von
der Ziffer 08521 EBM abzugrenzen. Schon gar nicht erschlieÃ�e sich die
BegrÃ¼ndung des PrÃ¼farztes, weshalb die Ziffer 35110 EBM nicht neben der
Ziffer 33044 EBM erbracht werden kÃ¶nne und weshalb eine Streichung bei
gleichzeitiger Erbringung der Ziffern 08530 bzw. 08540 oder 08541 EBM erfolgen
mÃ¼sse. Hierbei handele es sich um Sonographieleistungen sowie MaÃ�nahmen
zur Gewinnung und Untersuchung des Spermas, der Eientnahme oder einer
Invitrofertilisation. Keine dieser MaÃ�nahmen schlieÃ�e eine verbale Intervention
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der Patientin vor oder nach DurchfÃ¼hrung der MaÃ�nahme aus.

Im Ã�brigen verwies der KlÃ¤ger auf das vorangegangene PrÃ¼fverfahren
betreffend das Jahr 2011 und den im Rahmen des Widerspruchsverfahrens
abgegebenen Bericht des PrÃ¼freferenten, der ganz klar festgestellt habe, dass die
angegebene Diagnose der FertilitÃ¤tsstÃ¶rung grundsÃ¤tzlich einen vermehrten
Ansatz der GOP 35110 EBM rechtfertige und gerade die verbale Intervention bei
psychosomatischen KrankheitszustÃ¤nden unter Nutzung der Arzt-Patienten-
Interaktion bei unerfÃ¼lltem Kinderwunsch von herausragender Bedeutung sei.
Dort sei ausgefÃ¼hrt worden: â��Die emotionalen Strapazen einer kÃ¼nstlichen
Befruchtung sind den Paaren in der Regel nicht bewusst. Die seelischen
Belastungen sind enorm. Angefangen von dem GefÃ¼hl, eine Versagerin zu sein,
bis hin zu Suizidgedanken, wenn die kÃ¼nstliche Befruchtung nicht von Erfolg
gekrÃ¶nt ist. Die Paarbeziehung wird auf die Probe gestellt, da es nun ihre
SexualitÃ¤t nach einem Zeitplan und nicht nach ihrer Lust leben muss.â��

Zur Meidung von SpÃ¤tfolgen, insbesondere Depressionen etc., mÃ¼sse vermehrt
die verbale Intervention erfolgen.

Der KlÃ¤ger beantragt jeweils,Â 
den Beschluss des Beklagten vom 28. Dezember 2017 aufzuheben.Â 

Der Beklagte beantragt jeweils,Â 
die Klage abzuweisen.Â 

Er nimmt im Wesentlichen auf die GrÃ¼nde seiner BeschlÃ¼sse Bezug. Selbst wenn
der Bescheid AusfÃ¼hrungen zur Leistungslegende der
GebÃ¼hrenordnungsposition 35110 EBM enthalte, sei die BegrÃ¼ndung nicht der
sachlich-rechnerischen Berichtigung zuzuordnen, sondern es liege eindeutig eine
WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung vor. Die EinzelfallprÃ¼fung sei an den Gesichtspunkten
der Wirtschaftlichkeit und nicht der sachlich-rechnerischen Berichtigung
ausgerichtet worden. Im Gegensatz zur statistischen VergleichsprÃ¼fung nach
Durchschnittswerten werde bei der reprÃ¤sentativen EinzelfallprÃ¼fung mit
Hochrechnung die Unwirtschaftlichkeit durch Ã�berprÃ¼fung von einer bestimmten
Anzahl von EinzelfÃ¤llen ermittelt und nicht aufgrund des Vorliegens eines
offensichtlichen MissverhÃ¤ltnisses des geprÃ¼ften Arztes oder Ã�rztin im
Vergleich zu den durchschnittlichen Kosten der Vergleichsgruppe. Demzufolge sei
die Festlegung des fÃ¼r das offensichtliche MissverhÃ¤ltnis maÃ�geblichen
Grenzwertes fÃ¼r die reprÃ¤sentative EinzelfallprÃ¼fung nicht relevant.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
Verwaltungsakten des Beklagten sowie die Prozessakten verwiesen, die in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vorgelegen haben und Gegenstand der
Entscheidungsfindung waren.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Kammer hat in der Besetzung mit einem ehrenamtlichen Richter aus den
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Kreisen der VertragsÃ¤rzte und einem ehrenamtlichen Richter aus den Kreisen der
Krankenkassen verhandelt und entschieden, weil es sich um eine Angelegenheit des
Vertragsarztrechts handelt (Â§ 12 Abs. 3 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG). Sie
konnte dies trotz Ausbleibens eines Vertreters der Beigeladenen zu 1) bis 7) tun,
weil diese ordnungsgemÃ¤Ã� geladen worden sind.

Die zulÃ¤ssigen Klagen sind auch insoweit begrÃ¼ndet, als der Beklagte zu einer
Neubescheidung zu verurteilen war.Â 

Die Klagen sind zulÃ¤ssig.Â 

Gegenstand des Verfahrens ist jeweils nur der Beschluss des Beklagten, nicht auch
der der PS. In Verfahren der WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung beschrÃ¤nkt sich die
gerichtliche Kontrolle auf die das Verwaltungsverfahren abschlieÃ�ende
Entscheidung des Beschwerdeausschusses. Dieser wird mit seiner Anrufung fÃ¼r
das weitere PrÃ¼fverfahren ausschlieÃ�lich und endgÃ¼ltig zustÃ¤ndig. Sein
Bescheid ersetzt den ursprÃ¼nglichen Verwaltungsakt der PrÃ¼fungsstelle, der
abweichend von Â§ 95 SGG im Fall der Klageerhebung nicht Gegenstand des
Gerichtsverfahrens wird.Â 

Die Klagen sind auch Ã¼berwiegend begrÃ¼ndet.Â 

Die BeschlÃ¼sse des Beklagten vom 28. Dezember 2017 sind rechtswidrig und
verletzten den KlÃ¤ger in seinen Rechten. Er hat einen Anspruch auf
Neubescheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts.

Aufgrund der ihm zustehenden Beurteilungs- und ErmessensspielrÃ¤ume
unterliegen die BeschlÃ¼sse des Beschwerdeausschusses grundsÃ¤tzlich nur
eingeschrÃ¤nkter gerichtlicher Kontrolle, die sich inhaltlich auf die PrÃ¼fung
bezieht, ob der angefochtenen Entscheidung ein zutreffender und vollstÃ¤ndig
ermittelter Sachverhalt zugrunde liegt, die PrÃ¼fgremien die durch die Auslegung
des unbestimmten Rechtsbegriffs â��Wirtschaftlichkeitâ�� ermittelten Grenzen
eingehalten haben und ob sie ihre SubsumtionserwÃ¤gungen so verdeutlicht und
begrÃ¼ndet hat, dass im Rahmen des MÃ¶glichen die zu treffende Anwendung der
BeurteilungsmaÃ�stÃ¤be erkennbar und nachvollziehbar ist â�� Vertretbarkeit â��
(vgl. Bundessozialgericht, Urteile vom 19. Oktober 2011, B 6 KA 38/10 R und vom 6.
September 2000, B 6 KA 24/99 R; Bundessozialgericht, Beschluss vom 14. MÃ¤rz
2001, B 6 KA 59/00 B m.w.N.).

Die ErwÃ¤gungen des Beklagten im Rahmen der BeschlÃ¼sse vom 28. Dezember
2017 tragen den Vorwurf der Unwirtschaftlichkeit jedenfalls in materieller Hinsicht
nicht.

Im System der gesetzlichen Krankenversicherung nimmt der an der
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnehmende Arzt â�� Vertragsarzt â�� die
Stellung eines Leistungserbringers ein. Er versorgt die Mitglieder der Krankenkassen
mit Ã¤rztlichen Behandlungsleistungen, unter-fÃ¤llt damit auch und gerade dem
Gebot, sÃ¤mtliche Leistungen im Rahmen des Wirtschaftlichen zu erbringen.
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Leistungen, die fÃ¼r die Erzielung des Heilerfolges nicht notwendig oder
unwirtschaftlich sind, darf er nach dem hier anzuwendenden Sozialgesetzbuch,
FÃ¼nftes Buch (Â§ 12 Abs. 1 SGB V) nicht erbringen.Â 

Rechtsgrundlage fÃ¼r HonorarkÃ¼rzungen wegen unwirtschaftlicher
Behandlungsweise ist Â§ 106 Abs. 2 SGB V in der hier maÃ�gebenden Fassung des
Gesetzes vom 19. Oktober 2012 (BGBl. I, 2192), gÃ¼ltig bis zum 31. Dezember
2016. Danach wird die Wirtschaftlichkeit der Versorgung durch arztbezogene
PrÃ¼fungen Ã¤rztlicher und Ã¤rztlich verordneter Leistungen auf der Grundlage
von arztbezogenen und versichertenbezogenen Stichproben, die mindestens 2 vom
Hundert der Ã�rzte je Quartal umfassen (ZufÃ¤lligkeitsprÃ¼fung), geprÃ¼ft (Â§ 106
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V). Die LandesverbÃ¤nde der Krankenkassen und die
VerbÃ¤nde der Ersatzkassen kÃ¶nnen gemeinsam und einheitlich mit den
KassenÃ¤rztlichen Vereinigungen Ã¼ber die in Satz 1 vorgesehenen PrÃ¼fungen
hinaus PrÃ¼fungen Ã¤rztlicher und Ã¤rztlich verordneter Leistungen nach
Durchschnittswerten oder andere arztbezogene PrÃ¼fungsarten vereinbaren (Â§
106 Abs. 2 Satz 4 HS 1 SGB V). Die in Absatz 2 Satz 4 genannten Vertragspartner
vereinbaren Inhalt und DurchfÃ¼hrung der Beratung nach Absatz 1a und der
PrÃ¼fung der Wirtschaftlichkeit nach Absatz 2 gemeinsam und einheitlich (Â§ 106
Abs. 3 Satz 1 HS 1 SGB V). In den VertrÃ¤gen ist auch festzulegen, unter welchen
Voraussetzungen EinzelfallprÃ¼fungen durchgefÃ¼hrt und pauschale
HonorarkÃ¼rzungen vorgenommen werden; festzulegen ist ferner, dass der
PrÃ¼fungsausschuss auf Antrag der KassenÃ¤rztlichen Vereinigung, der
Krankenkasse oder ihres Verbandes EinzelfallprÃ¼fungen durchfÃ¼hrt. FÃ¼r den
Fall wiederholt festgestellter Unwirtschaftlichkeit sind pauschale
HonorarkÃ¼rzungen vorzusehen (Â§ 106 Abs. 3 Satz 3 und 4 SGB V). FÃ¼r die
streitgegenstÃ¤ndlichen Quartale gilt die PrÃ¼fvereinbarung (PV) gemÃ¤Ã� Â§ 106
Abs. 3 Satz 1 SGB V ab dem 1. Januar 2008. Die PV ermÃ¤chtigt insbesondere auch
zu EinzelfallprÃ¼fungen.

Bei der PrÃ¼fung der Behandlungsweise in EinzelfÃ¤llen ist bei Ã�berschreitung des
Arztes gegenÃ¼ber der FG im normalen Steuerungsbereich eine EinzelfallprÃ¼fung
durchzufÃ¼hren, sofern dies vom Verwaltungsaufwand her zumutbar ist, Â§ 11 Abs.
1 PV 2008. Eine EinzelfallprÃ¼fung ist darÃ¼ber hinaus durchzufÃ¼hren, wenn bei
anerkannten Praxisbesonderheiten wegen fehlender Vergleichbarkeit der
statistische Vergleich nicht mÃ¶glich ist (Â§ 11 Abs. 2 PV 2008). Die Ergebnisse der
EinzelfallprÃ¼fung sind im Referentenbericht durch Kennzeichnung der
unwirtschaftlichen Leistungen und ihres GebÃ¼hrenwertes sowie des Grundes der
Unwirtschaftlichkeit zu dokumentieren. Das sich hieraus ergebende AusmaÃ� der
Unwirtschaftlichkeit bildet die Grundlage fÃ¼r die Festsetzung einer notwendigen
HonorarkÃ¼rzung, Â§ 11 Abs. 3 PV 2008.

Der Beklagte hat vorliegend â�� entgegen der Auffassung des KlÃ¤gers â�� im
Rahmen seiner ZustÃ¤ndigkeit auch eine WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung und keine
AbrechnungsprÃ¼fung durchgefÃ¼hrt.

Nach Â§ 75 Abs. 1 SGB V haben die Kassen(zahn)Ã¤rztlichen Vereinigungen die
vertrags(zahn)Ã¤rztliche Versorgung sicher zu stellen und den Krankenkassen und
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ihren VerbÃ¤nden gegenÃ¼ber die GewÃ¤hr dafÃ¼r zu Ã¼bernehmen, dass die
vertrags(zahn)Ã¤rztliche Versorgung den gesetzlichen und vertraglichen
Erfordernissen entspricht. Nach Â§ 75 Abs. 2 Satz 2 1. HS haben die
Kassen(zahn)Ã¤rztlichen Vereinigungen die ErfÃ¼llung der den
Vertrags(zahn)Ã¤rzten obliegenden Pflichten zu Ã¼berwachen. Zu den Pflichten der
Vertrags(zahn)Ã¤rzte gehÃ¶rt unter anderem auch eine ordnungsgemÃ¤Ã�e
Abrechnung der von ihnen erbrachten Leistungen. WÃ¤hrend die
WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung gemÃ¤Ã� Â§ 106 SGB V bei der Menge der erbrachten
Leistungen ansetzt, erstreckt sich die PrÃ¼fung auf sachlich-rechnerische
Richtigkeit der Abrechnung auf die Frage, ob die abgerechneten Leistungen
ordnungsgemÃ¤Ã� â�� also ohne VerstoÃ� gegen gesetzliche oder vertragliche
Bestimmungen mit Ausnahme des Wirtschaftlichkeitsgebotes â�� erbracht worden
sind. Die WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung im Sinne des Â§ 106 SGB V zielt ihrer Tendenz
nach dabei nicht auf die Ã�berprÃ¼fung, ob ein Behandlungsverhalten im Sinne der
Einkommensvermehrung des Arztes Ã¶konomisch sachgerecht ist, sondern ist im
Gegenteil allein darauf gerichtet, einer unwirtschaftlichen
Leistungsmengenausweitung entgegenzuwirken. Die WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung
nach der Konzeption des Â§ 106 SGB V ist nur gegen einen unwirtschaftlichen
Mehraufwand gerichtet (dazu z.B. schon Bundessozialgericht Urteil vom 30.
November 1994, 6 RKa 16/93 â�� SozR 3-2500 Â§ 106 Nr. 25 S. 142). Vorliegend
moniert der Beklagte nicht die fehlerhafte Erbringung der GOP 35110 EBM durch
den KlÃ¤ger, sondern die Frage der Abrechnung der GOP 35110 EBM in Bezug auf
andere Leistungen der Reproduktionsmedizin.

Bedenken hat die Kammer jedoch im Blick darauf, ob der Beschluss des Beklagten
den sich aus Â§ 35 Abs. 1 Zehntes Sozialgesetzbuch (SGB X) â��
Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz â�� ergebenden
BegrÃ¼ndungserfordernissen genÃ¼gt. Danach ist ein schriftlicher oder
elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch bestÃ¤tigter Verwaltungsakt
mit einer BegrÃ¼ndung zu versehen. In der BegrÃ¼ndung sind die wesentlichen
tatsÃ¤chlichen und rechtlichen GrÃ¼nde mitzuteilen, die die BehÃ¶rde zu ihrer
Entscheidung bewogen haben. Die BegrÃ¼ndung von Ermessensentscheidungen
muss auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen die BehÃ¶rde bei der
AusÃ¼bung ihres Ermessens ausgegangen ist.

Das Bundessozialgericht hat in stÃ¤ndiger Rechtsprechung besondere
Anforderungen an die BegrÃ¼ndung der die WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung
abschlieÃ�enden Entscheidung des Beschwerdeausschusses gestellt. Die
PrÃ¼fgremien mÃ¼ssen danach ihre AusfÃ¼hrungen zum Vorliegen der
Voraussetzungen fÃ¼r MaÃ�nahmen der WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung derart
verdeutlichen, dass im Rahmen der â�� in Folge von Beurteilungs- und
ErmessensspielrÃ¤umen eingeschrÃ¤nkten â�� gerichtlichen Ã�berprÃ¼fung
zumindest die zutreffende Anwendung der einschlÃ¤gigen BeurteilungsmaÃ�stÃ¤be
erkennbar und nachvollziehbar ist (stÃ¤ndige Rechtsprechung, vgl.
Bundessozialgericht, Urteil vom 30. November 2016, B 6 KA 29/15 R, SozR 4-2500
Â§ 106 Nr. 56; Bundessozialgericht, Beschluss vom 30. November 2016, B 6 KA
21/16 B Rdnr. 17, zitiert nach juris, m.w.N.). Diese Anforderungen dÃ¼rfen zwar
nicht Ã¼berspannt werden, da sich gerade MaÃ�nahmen der
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WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung regelmÃ¤Ã�ig an einen sachkundigen Personenkreis
richten, sodass sich die BegrÃ¼ndung auf die Angabe der maÃ�gebend tragenden
ErwÃ¤gungen beschrÃ¤nken kann; jedoch mÃ¼ssen die AusfÃ¼hrungen erkennen
lassen, wie das Behandlungsverhalten des Arztes bewertet wurde und auf welchen
ErwÃ¤gungen die betroffene KÃ¼rzungsmaÃ�nahme beruht (Bundessozialgericht,
Beschluss vom 30. November 2016, B 6 KA 21/16 B Rdnr. 17, zitiert nach juris
m.w.N.). Unter Zugrundelegung dieser Kriterien ist fÃ¼r die Kammer aus den
BeschlÃ¼ssen des Beklagten vom 28. Dezember 2017 kaum nachzuvollziehen,
inwiefern und mit welchem Ergebnis eine eingeschrÃ¤nkte EinzelfallprÃ¼fung durch
den Beklagten erfolgt ist, d.h. es ist im Grunde nicht zu erkennen, worin aus Sicht
des Beklagten â�� auÃ�er in der HÃ¤ufung der GOP 35110 EBM im Vergleich zu
â��Fachgruppeâ��, die im Verfahren der EinzelfallprÃ¼fung ja gerade nicht von
Bedeutung ist â�� der Unwirtschaftlichkeitsvorwurf besteht. Die maÃ�geblichen
ErwÃ¤gungen werden im Rahmen des Beschlusses nicht dargelegt. Eine
Auswertung der geprÃ¼ften EinzelfÃ¤lle findet nicht statt.Â 

Letztlich kann diese Frage vorliegend offenbleiben, da die BeschlÃ¼sse des
Beklagten jedenfalls in materieller Hinsicht zu beanstanden sind.

GrundsÃ¤tzlich nicht zu beanstanden ist, dass der Beklagte wegen der
Besonderheiten der Reproduktionsmedizin und der fehlenden Vergleichbarkeit mit
der Fachgruppe der GynÃ¤kologen allgemein von einer statistischen
VergleichsprÃ¼fung zu einer eingeschrÃ¤nkten oder beschrÃ¤nkten
EinzelfallprÃ¼fung Ã¼bergegangen ist, die die Grundlage seiner Entscheidung
bildete. Die Auswahl unter verschiedenen PrÃ¼fmethoden liegt grundsÃ¤tzlich im
Ermessen der PrÃ¼fgremien. Die PrÃ¼fung nach Durchschnittswerten stellt wegen
ihres hohen Erkenntniswerts bei verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig geringem
Verwaltungsaufwand zwar die RegelprÃ¼fmethode dar. Soweit die PrÃ¼fung
anhand von Durchschnittswerten der Arztgruppe nicht effektiv ist oder aus anderen
GrÃ¼nden nicht in Betracht kommt, darf bzw. muss eine andere PrÃ¼fmethode
gewÃ¤hlt werden (zum Gebot effektiver WirtschaftlichkeitsprÃ¼fungen siehe u.a.
Bundessozialgericht, Urteil vom 27. Juni 2007, B 6 KA 44/06 R, zitiert nach juris).Â 

Charakteristisch fÃ¼r EinzelfallprÃ¼fungen ist, dass diese PrÃ¼fungen nicht an
dem allgemeinen Vergleich mit dem durchschnittlichen Aufwand der Fachgruppe
ansetzen, sondern einen direkten Bezug zu dem tatsÃ¤chlichen (konkreten)
Behandlungs- oder Verordnungsverhalten des geprÃ¼ften Arztes haben. Aus dieser
Charakterisierung wird deutlich, dass EinzelfallprÃ¼fungen sich auf â��bestimmte
einzelne BehandlungsfÃ¤lleâ�� beziehen.Â 

Die Auswahl des PrÃ¼freferenten, der sich als â��Frauenarztâ�� bezeichnet und
mit groÃ�er Wahrscheinlichkeit kein Reproduktionsmediziner ist, berÃ¼hrt die
Nachvollziehbarkeit seiner Beurteilung. Dies gilt umso mehr, als im PrÃ¼fverfahren
fÃ¼r das Vorjahr â�� worauf der KlÃ¤ger unwidersprochen hingewiesen hat â�� der
PrÃ¼freferent eine genau gegenlÃ¤ufige EinschÃ¤tzung zum identischen
Sachverhalt abgegeben hat. Dieser hatte darauf hingewiesen, dass die emotionalen
Strapazen einer kÃ¼nstlichen Befruchtung den Paaren in der Regel nicht bewusst
seien. Die seelischen Belastungen seien enorm. Die Paarbeziehung werde auf die
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Probe gestellt, da es nun ihre SexualitÃ¤t nach einem Zeitplan und nicht nach ihrer
Lust leben mÃ¼sse. Zur Meidung von SpÃ¤tfolgen, insbesondere Depressionen etc.,
mÃ¼sse vermehrt die verbale Intervention erfolgen.Â 

Die vom PrÃ¼freferenten gerÃ¼gte Abrechnung der GOP 35110 EBM neben der
Abrechnung der GOP 08230 EBM sowie neben der GOP 01822 EBM begrÃ¼ndet zur
Ã�berzeugung der Kammer keine Unwirtschaftlichkeit.Â 

Nach der Leistungslegende des EBM steht ebenso wenig wie die Abrechnung der
GOP 01822 EBM oder die Abrechnung der GOP 08521 EBM einer weitergehenden
Abrechnung der GOP 35110 EBM entgegen. Der Zuschlag zur Grundpauschale im
Rahmen der Reproduktionsmedizin ist â�� worauf der KlÃ¤ger zutreffend hinweist
â�� keine Leistung, die dem Ansatz der psychosomatischen Grundversorgung durch
die verbale Intervention entgegensteht. Die Aufwertung der Grundpauschale durch
den Zuschlag nach Ziffer 08230 EBM findet sich im allgemeinen gynÃ¤kologischen
Kapitel. Sie soll gegenÃ¼ber der â��normalen frauenÃ¤rztlichenâ�� Behandlung
den generell erhÃ¶hten Betreuungs- und Behandlungsaufwand, der im Rahmen der
Reproduktionsmedizin per se entsteh, abgelten. Weder aus der Leistungslegende
selbst, noch aus der PrÃ¤ambel, noch aus entsprechenden Kommentierungen lÃ¤sst
sich herleiten, dass mit der Zuschlagziffer nach 08230 EBM auch die im Rahmen der
Reproduktionsmedizin hÃ¤ufig notwendige psychosomatische Behandlung im Sinne
der verbalen Interventionen (GOP 35110 EBM) auszugleichen seien.Â 

Auch mit der im PrÃ¼fbericht ausdrÃ¼cklich erwÃ¤hnten Ziffer 01822 EBM
(Beratung) ist eine ganz andere Zielrichtung und ein ganz anderer Beratungsinhalt
verbunden. Die Ziffer 01822 EBM beinhaltet eine Beratung im Rahmen der
EmpfÃ¤ngnisregelung. Dies kann â�� worauf der KlÃ¤ger zutreffend hingewiesen
hat â�� nicht nur eine Beratung zur VerhÃ¼tung, sondern auch zur Herstellung der
EmpfÃ¤ngnisfÃ¤higkeit sein. Die Beratungen und die GesprÃ¤che, die seitens des
KlÃ¤gers im Rahmen einer verbalen Intervention nach Ziffer 35110 EBM gefÃ¼hrt
wÃ¼rden, sind hiermit nicht deckungsgleich. Vielmehr orientiert sich die verbale
Intervention bei psychosomatischen KrankheitszustÃ¤nden unter Nutzung des Arzt-
Patienten-Kontaktes immer an der Diagnose des unerfÃ¼llten Kinderwunsches und
ist auch nach EinschÃ¤tzung der Kammer essentieller Bestandteil der Therapie.
Dementsprechend ist auch in der Richtlinie zur DurchfÃ¼hrung der assistierenden
Reproduktionsmedizin in der Novelle von 2006 verbindlich dargelegt, dass
insbesondere Beratungen zu folgenden Punkten zu geben sind:Â 
â��Â Â  Â physische Belastung unter der Therapie
â��Â Â  Â mÃ¶gliche Auswirkung auf die Paarbeziehung
â��Â Â  Â mÃ¶gliche Auswirkung auf die SexualitÃ¤t
â��Â Â  Â mÃ¶gliche depressive Reaktion bei Misserfolg
â��Â Â  Â mÃ¶gliche Steigerung des Leidensdrucks der Kinderlosigkeit bei
erfolgloser Behandlung
â��Â Â  Â mÃ¶gliche psychosoziale Belastung bei Mehrlingen.

Dass diese Belastungen im Rahmen der reproduktionsmedizinischen Behandlung
fast regelhaft bei allen Patientinnen auftreten erscheint der Kammer ohne Weiteres
nachvollziehbar. Insofern ist konsequent, diese Problematiken durch verbalen
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Intervention nach Ziffer 35110 EBM aufzuarbeiten.Â 

Die Kammer hÃ¤lt zudem an Ihrer Rechtsprechung (Urteil vom 19. Juni 2019, Az. S
17 KA 409/17) dahingehend fest, dass die Abrechnung der GOP 35110 EBM nicht
grundsÃ¤tzlich des Ansatzes einer F-Diagnose bedarf. Es fehlt an einer Vorschrift,
die die Angabe einer F-Diagnose bereits in der Abrechnung als Voraussetzung fÃ¼r
die Erbringung der hier streitigen GOP 35110 EBM vorsieht und deshalb den
Ausschluss weiteren Tatsachenvortrages im Ansatz rechtfertigen kÃ¶nnte. Aus den
EBM Ziffern ergibt sich keine Pflicht zur Angabe einer bestimmten Diagnose, es sind
auch keine bestimmten Diagnosen aufgezÃ¤hlt, die Voraussetzung fÃ¼r die
Leistungserbringung wÃ¤ren. Die GOP 35110 EBM sieht allein eine mindestens
15minÃ¼tige Arzt-Patienten-Interaktion bei psychosomatischen
KrankheitszustÃ¤nden vor.Â 

Die PT-RL lautet in Â§ 22 Abs. 1 wie folgt:
â��(1) Indikationen zur Anwendung von Psychotherapie gemÃ¤Ã� Abschnitt B und
MaÃ�nahmen der Psychosomatischen Grundversorgung gemÃ¤Ã� Abschnitt C der
Richtlinie bei der Behandlung von Krankheiten kÃ¶nnen nur sein:
1. Affektive StÃ¶rungen: depressive Episoden, rezidivierende depressive
StÃ¶rungen, Dysthymie;
2. AngststÃ¶rungen und ZwangsstÃ¶rungen;
3. Somatoforme StÃ¶rungen und Dissoziative StÃ¶rungen (KonversionsstÃ¶rungen);
4. Reaktionen auf schwere Belastungen und AnpassungsstÃ¶rungen;
5. EssstÃ¶rungen;
6. Nichtorganische SchlafstÃ¶rungen;
7. Sexuelle FunktionsstÃ¶rungen;
8. PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rungen und VerhaltensstÃ¶rungen;
9. Verhaltens- und emotionale StÃ¶rungen mit Beginn in der Kindheit und
Jugend.â��

Die hier streitige Leistung der GOP 35110 ist im Kapitel 35 EBM genannt, das
Ã¼berschrieben ist mit: Leistungen gemÃ¤Ã� den Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses Ã¼ber die DurchfÃ¼hrung der Psychotherapie (Psychotherapie-
Richtlinien). Sie fallen also unter die PT-RL und sind daher nur bei Vorliegen der in
Â§ 22 Abs. 1 PT-RL genannten Indikationen wirtschaftlich. Jedoch folgt daraus nicht,
dass diese Indikationen nur dann gegeben sind, wenn sie als F-Diagnosen in der
Abrechnung benannt sind. Vielmehr ist insoweit die Patientendokumentation des
Arztes zu prÃ¼fen. Die PT-RL selbst erfordert eine Dokumentation allein in Â§ 12.
Danach erfordern Leistungen der psychosomatischen Grundversorgung eine
schriftliche Dokumentation der diagnostischen Erhebungen und der wesentlichen
Inhalte der psychotherapeutischen Interventionen. Daraus ergibt sich aber nicht,
dass die Diagnosen als Abrechnungsdiagnosen anzugeben sind, vielmehr ist eine
entsprechende Patientendokumentation in den Unterlagen des Vertragsarztes
vorgesehen, die dann auch vom Beklagten zu prÃ¼fen ist (so auch SG Berlin, Urteil
vom 9. Januar 2019, S 87 KA 77/18).Â 

Dies gilt umso mehr im Rahmen der EinzelfallprÃ¼fung, bei der ja gerade eine
konkrete Betrachtung des jeweiligen Abrechnungsfalles geboten ist. Bei der

                            12 / 13

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2017%20KA%20409/17
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2017%20KA%20409/17
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2087%20KA%2077/18


 

Neubescheidung muss dies durch den Beklagten nachgeholt werden.Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a SGG in Verbindung mit Â§ 154 VwGO
und folgt der Entscheidung in der Hauptsache. Die Kostenquote spiegelt den Anteil
des Obsiegens/Unterliegens nach Ermessen der Kammer wieder.Â 
Â 

Erstellt am: 29.12.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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